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A. Zielsetzung 

1. Die Herstellung der Einheit Deutschlands am 3. Oktober 1990 
erfordert eine Änderung des Bundesbankgesetzes mit dem Ziel, 
den organisatorischen Aufbau der Deutschen Bundesbank den 
neuen staatlichen Gegebenheiten anzupassen. 

2. Die Bestimmungen des Bundesbankgesetzes sind der Weiter-
entwicklung der Geld- und Kapitalmärkte seit der Verabschie-
dung des Bundesbankgesetzes im Jahr 1957 anzupassen. 

B. Lösung 

1. Der Gesetzentwurf ersetzt die Übergangsregelungen des 
Staatsvertrages vom 18. Mai 1990, die die Organisation der 
Deutschen Bundesbank und die Bestimmungen über die wäh-
rungspolitischen Instrumente den Gegebenheiten im Beitritts-
gebiet anpaßten, durch eine dauerhafte Regelung. Die Vorläu-
fige Verwaltungsstelle der Deutschen Bundesbank für die 
neuen Länder wird aufgelöst und die Organisation der Deut-
schen Bundesbank den neuen staatlichen Gegebenheiten an-
gepaßt. Um effiziente Entscheidungsstrukturen der Deutschen 
Bundesbank zu gewährleisten, sieht der Gesetzentwurf die Zu-
sammenlegung der Landeszentralbanken in neun wirtschaft-
lich annähernd gleich große Hauptverwaltungsbereiche vor. 
Gleichzeitig bindet der Gesetzentwurf die fünf neuen Länder 
gleichwertig in die Bundesbankorganisation ein. 

2. Die sonstigen Bestimmungen des Gesetzentwurfs sind vorwie-
gend technischer Natur. Mit ihnen ist keine Änderung der geld-
politischen Konzeption oder der Notenbankverfassung verbun-
den. 
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C. Alternativen 

Gesetzentwurf des Bundesrates vom 26. April 1991 (BR-Druck-
sache 112/91) . 

D. Kosten 

Bund, Länder und Gemeinden sowie die Wi rtschaft werden nicht 
mit Kosten belastet. 	 O 

Bei der Deutschen Bundesbank führt die Zusammenlegung der 
Landeszentralbanken und die Neuerrichtung der Landeszentral-
bank für den Bereich des Landes Sachsen zu einmaligen, begrenz-
ten Mehrkosten. Die Straffung der Bundesbankorganisation wird 
in bisherigen Landeszentralbankbereichen zu Einsparungen füh-
ren und dort die laufenden Verwaltungsaufwendungen der Deut-
schen Bundesbank deutlich senken. 
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Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

021 (423) — 550 11 — Bu 46/91 
Bonn, den 20. Dezember 1991 

An den Präsidenten 
des Deutschen Bundestages  

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen Entwurf eines 
Vierten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über die Deutsche Bundesbank 
(4. BBankGÄndG) mit Begründung (Anlage 1) und Vorblatt. 

Ich bitte, die Beschlußfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen. 

Federführend ist der Bundesminister der Finanzen. 

Der Bundesrat hat in seiner 637. Sitzung am 29. November 1991 gemäß Artikel 76 
Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf, wie aus Anlage 2 
ersichtlich, Stellung zu nehmen. 

Die Auffassung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates ist in 
der als Anlage 3 beigefügten Gegenäußerung dargelegt. 

Kohl 
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Anlage 1 

Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 
über die Deutsche Bundesbank (4. BBankGÄndG) 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel 1 

Das Gesetz über die Deutsche Bundesbank in der 
im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
7620-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 20. Februar 1991 (BGBl. I 
S. 481), wird wie folgt geändert: 

1. Im § 7 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort  „acht" durch 
das Wort  „sechs" ersetzt. 

2. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Deutsche Bundesbank unterhält je 
eine Hauptverwaltung mit der Bezeichnung 
Landeszentralbank für den Bereich 

1. des Landes Baden-Württemberg, 

2. des Freistaates Baye rn , 

3. der Länder Berlin und Brandenburg, 

4. der Länder Bremen, Niedersachsen und 
Sachsen-Anhalt, 

5. der Länder Hamburg, Mecklenburg-Vor-
pommern und Schleswig-Holstein, 

6. der Länder Hessen und Thüringen, 

7. des Landes Nordrhein-Westfalen, 

8. der Länder Rheinland-Pfalz und Saarland, 

9. des Freistaates Sachsen."  

b) Absatz 2 Nr. 1 erhält folgende Fassung: 

„1. Geschäfte mit dem Land oder den Ländern 
sowie mit öffentlichen Verwaltungen im 
Land oder in den Ländern, ". 

c) Im Absatz 4 Satz 2 wird das Wo rt  „Stelle" 
durch die Wörter „Stellen der beteiligten Län- 
der" ersetzt. 

3. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Im Absatz 2 Satz 1 wird das Wort  „zehn" durch 
die Zahl „vierzehn" ersetzt. 

b) Im Absatz 3 wird das Wo rt  „Landesregierung" 
durch das Wort  „Landesregierungen" ersetzt. 

4. Im § 18 Satz 2 wird die Angabe „§§ 7, 10 und 11 
Abs. 1 und 2" durch die Angabe „§§ 9, 15 und 16" 
ersetzt. 

5. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Nr. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c) Schuldverschreibungen und Schuld-
buchforderungen in Form unverzinsli-
cher Schatzanweisungen, deren Aus-
steller der Bund, ein Sondervermögen 
des Bundes oder ein Land ist, zu höch-
stens drei Viertel ihres Nennbetra-
ges,". 

bb) In Buchstabe d wird das Wo rt  „festverzins-
liche" durch das Wort  „sonstige" ersetzt. 

cc) In Buchstabe e wird das Wo rt  „festverzins-
liche" gestrichen. 

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 ange-
fügt: 

„(3) Solange in dem in Artikel 3 des Einigungs-
vertrages genannten Gebiet (Beitrittsgebiet) die 
Voraussetzungen für Refinanzierungs- und Of-
fenmarktgeschäfte nach den Absätzen 1 und 2 
und § 21 nicht gegeben sind, darf die Deutsche 
Bundesbank bis zum 31. Dezember 1992 bei Ge-
schäften mit Kreditinstituten von den Erfordernis-
sen absehen, die in den Absätzen 1 und 2 und § 21 
vorgeschrieben sind, und auch andere als die dort 

 genannten Geschäfte mit Kreditinstituten betrei-
ben. " 

6. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) Im Absatz 1 wird die bisherige Nummer 3 
Nummer 2 und erhält folgende Fassung: 

„2. mit dem Bund, den Sondervermögen des 
Bundes, den Ländern und anderen öffent-
lichen Verwaltungen die in § 19 Abs. 1 
Nr. 4 bis 9 bezeichneten Geschäfte vor-
nehmen; für diese Geschäfte darf die Bank 
dem Bund, den Sondervermögen des Bun-
des mit Ausnahme der Deutschen Bundes-
post POSTBANK und den Ländern keine 
Kosten und Gebühren berechnen." 

b) Im Absatz 2 wird der erste Halbsatz wie folgt 
gefaßt: 

„Der Bund, die Sondervermögen des Bundes 
und die Länder sollen Schuldverschreibungen 
und Schatzwechsel in erster Linie durch die 
Deutsche Bundesbank begeben; ". 
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7. § 21 erhält folgende Fassung: 

„§ 21 
Geschäfte am offenen Markt 

Die Deutsche Bundesbank darf zur Regelung 
des Geldmarktes am offenen Markt zu Marktsät-
zen kaufen und verkaufen: 

1. Wechsel, die den Erfordernissen des § 19 
Abs. 1 Nr. 1 entsprechen; 

2. Schatzwechsel, deren Aussteller der Bund, ei-
nes der in § 20 Abs. 1 Nr. 1 genannten Sonder- 
vermögen des Bundes oder ein Land ist; 

3. Schuldverschreibungen und Schuldbuchforde-
rungen, deren Schuldner der Bund, eines sei-
ner Sondervermögen oder ein Land ist; 

4. andere von der Bank bestimmte Schuldver-
schreibungen. " 

8. Im § 22 wird nach der Angabe „§ 19" die Angabe 
„Abs. 1" eingefügt. 

9. § 24 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Deutsche Bundesbank darf unge-
achtet der Beschränkungen des § 19 Abs. 1 
Nr. 3 Kreditinstituten und Versicherungs-
unternehmen Darlehen gegen Verpfändung 
von Ausgleichsforderungen 

1. im Sinne von § 1 des Gesetzes über die Til-
gung von Ausgleichsforderungen oder 

2. gemäß Anlage I Artikel 8 § 4 des Vertrages 
vom 18. Mai 1990 über die Schaffung einer 
Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und der Deutschen Demokratischen Repu-
blik in Verbindung mit Artikel 1 des Geset-
zes vom 25. Juni 1990 (BGBl. 1990 II S. 518, 
550) 

gewähren, soweit und solange es zur Aufrecht-
erhaltung der Zahlungsbereitschaft des Ver-
pfänders erforderlich ist." 

b) Im Absatz 2 wird die Angabe „in Absatz 1" 
durch die Angabe „in Absatz 1 Nr. 1" ersetzt. 

10. Der Abschnitt 5 a wird aufgehoben. 

11. § 32 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„Die Genehmigung wird, soweit es sich um das 
Interesse der Bank handelt, den Mitgliedern des 
Zentralbankrats von diesem, anderen Bedienste-
ten der Bank von dem Präsidenten erteilt, der 
diese Befugnis auf die Präsidenten der Landes-
zentralbanken übertragen kann; die Genehmi-
gung darf für eine gerichtliche Vernehmung nur 
versagt werden, wenn es das Wohl des Bundes 
oder die Interessen der Allgemeinheit erfor-
dern. " 

12. § 39 erhält folgende Fassung: 

„§ 39 
Übergangsvorschrift für die Vorstände 

der Landeszentralbanken und die Beiräte 

(1) Die Mitglieder der Vorstände der am .. . 
(Einsetzen: Datum des Inkrafttretens des Ände-
rungsgesetzes) bestehenden Landeszentralban-
ken, deren Bereiche sich gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 4,5 
und 8 verändern, scheiden am ... (Einsetzen: Da-
tum des Inkrafttretens des Änderungsgesetzes) 
aus ihren Ämtern. Sie erhalten für die rest liche 
Dauer ihrer vertraglich vorgesehenen Amtszeit 
das ruhegehaltfähige Gehalt als Ruhegehalt und 
anschließend die vertragliche Regelversorgung. 

(2) Die am ... (Einsetzen: Datum des Inkrafttre-
tens des Änderungsgesetzes) bestehenden Bei-
räte bei den Landeszentralbanken werden aufge-
löst." 

13. § 42 erhält folgende Fassung: 

„§ 42 
Ausgabe von Liquiditätspapieren 

(1) Der Bund hat der Deutschen Bundesbank 
auf Verlangen Schatzwechsel oder unverzinsliche 
Schatzanweisungen in einer Stückelung und Aus-
stattung nach deren Wahl als Liquiditätspapiere 
bis zum Höchstbetrag von 50 Milliarden Deutsche 
Mark zur Verfügung zu stellen. Die Liquiditätspa-
piere sind bei der Bank zahlbar. Die Bank ist ge-
genüber dem Bund verpflichtet, alle Verbindlich-
keiten aus den Liquiditätspapieren zu erfüllen. 

(2) Der Nennbetrag der begebenen Liquiditäts-
papiere ist von der Deutschen Bundesbank auf 
einem besonderen Konto zu verbuchen. Der Be-
trag darf nur zur Einlösung fälliger oder von der 
Bank vor Verfall zurückgekaufter Liquiditäts-
papiere verwendet werden. 

(3) Der Bundesminister der Finanzen wird er-
mächtigt, Liquiditätspapiere gemäß Absatz 1 zu 
begeben. Sie sind nicht auf die Kredithöchst-
grenze nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a anzu-
rechnen." 

14. § 42 a wird aufgehoben. 

15. § 45 erhält folgende Fassung: 

„§ 45 
Übergangsvorschrift für die POSTBANK und die 

im Beitrittsgebiet beschäftigten Arbeitnehmer 

(1) Der Deutschen Bundespost POSTBANK dür

-

fen Kosten und Gebühren im Sinne von § 20 bis 
zum 31. Dezember 1993 nicht berechnet wer-
den. 

(2) Für die im Beitrittsgebiet beschäftigten Ar-
beitnehmer der Deutschen Bundesbank aus dem 
Beitrittsgebiet gelten die von der Bank abge-
schlossenen Tarifverträge nur, wenn und soweit 
dies tarifvertraglich vereinbart ist."  
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Artikel 2 

Der Bundesminister der Finanzen kann den Wo rt
-laut des Gesetzes über die Deutsche Bundesbank in 

der vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an geltenden 
Fassung im Bundesgesetzblatt bekanntmachen. 

Artikel 3 

Dieses Gesetz tritt am ... (Einsetzen: Datum des 
ersten Tages des vierten auf die Verkündung folgen-
den Kalendermonats) in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

Die Herstellung der Einheit Deutschlands am 3. Okto-
ber 1990 erfordert eine Änderung des Bundesbankge-
setzes mit dem Ziel, den organisatorischen Aufbau der 
Deutschen Bundesbank den neuen staatlichen Gege-
benheiten anzupassen. 

Mit der Ausdehnung des Währungsgebietes durch die 
Schaffung der Währungs-, Wirtschafts- und Sozial-
union am 1. Juli 1990 wurde der Deutschen Bundes-
bank die Verantwortung für die Deutsche Mark im 
Gebiet der ehemaligen DDR übertragen. Mit Hilfe 
ihrer währungspolitischen Befugnisse, die ihr nach 
dem Bundesbankgesetz zustehen, hat sie auch im Bei-
trittsgebiet den Geldumlauf und die Kreditversorgung 
der Wirtschaft mit dem Ziel der Sicherung der Wäh-
rung zu regeln und für eine bankmäßige Abwicklung 
des Zahlungsverkehrs zu sorgen. Zur Durchführung 
dieser Aufgaben wurde mit dem Staatsvertrag vom 
18. Mai 1990 eine Vorläufige Verwaltungsstelle der 
Deutschen Bundesbank mit Sitz in Berlin geschaffen. 
Sie ist bislang für die Geschäfte mit den Geldinstituten 
und mit den öffentlichen Verwaltungen im Beitrittsge-
biet zuständig. 

Der Einigungsvertrag sieht eine Anpassung des Bun-
desbankgesetzes innerhalb von zwölf Monaten nach 
Wirksamwerden des Beitritts vor. 

Mit der Änderung des Bundesbankgesetzes soll die 
Organisation der Deutschen Bundesbank auf eine 
dauerhafte und mit dem Grundsatz der Gleichbe-
handlung zu vereinbarende Grundlage gestellt wer-
den. 

Der Gesetzentwurf geht bei der Anpassung des Bun-
desbankgesetzes an die neuen staatlichen Gegeben-
heiten davon aus, daß die bewährten Grundlagen der 
Notenbankverfassung, insbesondere die Unabhän-
gigkeit der Deutschen Bundesbank von Weisungen 
der Regierung bei der Ausübung der ihr nach dem 
Bundesbankgesetz zustehenden Befugnisse und der 
Vorrang der Sicherung der Währung vor allgemein-
wirtschaftlichen Aufgaben, unangetastet bleiben. Die 
Erfahrung in der Bundesrepublik Deutschland mit 
dieser geldpolitischen Verfassung zeigt, daß sie die 
beste Voraussetzung für währungspolitische Stabilität 
ist. 

Auch die Konzeption der währungspolitischen Instru

-

mente der Deutschen Bundesbank bleibt unangeta-
stet. Die marktkonforme Ausgestaltung der Instru-
mente und ihre erprobte Effizienz sichern in vollem 
Umfang eine wirksame Kontrolle der monetären Ent-
wicklung und sind damit wichtige Voraussetzung für 
die Wahrung der Stabilität der Deutschen Mark. 

Der Gesetzentwurf schließt an die Überlegungen des 
Ausschusses für Geld und Kredit zum Bundesbankge

-

setz an (Scharnberg-Bericht vom 28. Juni 1957, zu 
Drucksache 3603, 2. Wahlperiode), nach denen eine 
Neugliederung der Landeszentralbanken aus Anlaß 
der Wiedervereinigung Deutschlands möglich sein 
sollte. 

Die Neuordnung der Hauptverwaltungen der Deut-
schen Bundesbank geht von dem Grundsatz aus, daß 
die Geldpolitik eine zentralstaatliche Aufgabe ist, die 
ausschließlich gesamtwirtschaftlichen Zielen ver-
pflichtet ist und nicht regional differenzie rt  werden 
kann. 

Die Zusammenlegung der Landeszentralbanken in 
neun wirtschaftlich annähernd Bleichgroße Hauptver-
waltungsbezirke der Deutschen Bundesbank trägt 
dem Bedürfnis nach effizienten Entscheidungsstruk-
turen der Deutschen Bundesbank ebenso Rechnung 
wie dem Erfordernis, die mit der Herstellung der Ein-
heit Deutschlands beigetretenen fünf neuen Bundes-
länder in die Bundesbankorganisation gleichwer tig 
einzubinden. 

Die Begrenzung der Zahl der Mitglieder des Direk-
toriums auf insgesamt acht Personen stellt ein ausge-
wogenes Verhältnis zwischen Direktorium und Lan-
deszentralbankpräsidenten sicher und nähert deren 
Gewicht der ursprünglich vom Gesetzgeber bei Ver-
abschiedung des Bundesbankgesetzes im Jahr 1957 
vorgesehenen Möglichkeit einer paritätischen Beset-
zung an. 

Für eine Straffung der Entscheidungsstrukturen 
spricht auch die weitere Perspektive in der Europäi-
schen Gemeinschaft, in der die Gründung einer euro-
päischen Zentralbank in Aussicht genommen worden 
ist. 

Die sonstigen im Entwurf enthaltenen Änderungen 
des Bundesbankgesetzes sind vorwiegend techni-
scher Natur. Sie haben sich insbesondere aus der Wei-
terentwicklung der Geld- und Kapitalmärkte seit der 
Verabschiedung des Bundesbankgesetzes ergeben. 
Mit ihnen ist weder eine Änderung der geldpoliti-
schen Konzeption noch der sonstigen, die Organisa-
tion und die Notenbankverfassung betreffenden Vor-
schriften beabsichtigt. Die Begründungen für diese 
Änderungen ergeben sich im einzelnen aus dem Be-
sonderen Teil. 

Durch die Zusammenlegung von Landeszentralban-
ken werden sich die Verwaltungsaufwendungen der 
Deutschen Bundesbank vermindern. 

Auswirkungen auf Einzelpreise und auf das Preisni-
veau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, 
sind nicht zu erwarten, da der Gesetzentwurf Bund, 
Länder und Gemeinden sowie die Wi rtschaft nicht mit 
Kosten belastet. 
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B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 

Zu Nummer 1 (§ 7) 

Die Verringerung der Anzahl der Direktoriumsmit-
glieder sichert eine ausgewogene Zusammensetzung 
des Zentralbankrates. Sie gewährleistet effiziente 
Entscheidungsstrukturen, die eine schnelle und fle-
xible Reaktion auf Marktveränderungen ermöglichen. 
Die Verringerung der Höchstzahl des Direktoriums 
um zwei Mitglieder entspricht der uni zwei vermin-
derten Zahl der Landeszentralbankpräsidenten. 

Zu Nummer 2 (§ 8) 

Die Geldpolitik ist eine zentralstaatliche Aufgabe. Die 
Deutsche Bundesbank ist ausschließlich gesamtwirt

-

schaftlichen Zielen verpflichtet und nimmt mit der 
Geld- und Währungspolitik eine gesamtstaatliche 
Aufgabe wahr. Eine regionale Differenzierung der 
Geldpolitik ist nicht möglich. 

Die Organisationsstruktur der Deutschen Bundes-
bank muß auf diesen Grundsätzen aufbauen. 

Die Neugliederung der Hauptverwaltungen der Deut-
schen Bundesbank in neun annähernd gleich große 
Landeszentralbanken entspricht dieser Zielsetzung. 
Die Einzugsbereiche der Landeszentralbanken wer-
den sich nach Bevölkerung, Fläche und wirtschaftli-
cher Leistungsfähigkeit annähern. Sie erfassen je-
weils mindestens 6 v. H. der Gesamtbevölkerung. 

Damit können die personellen und sachlichen Aus-
stattungen gleichmäßiger und betriebswirtschaftlich 
besser genutzt werden. 

Die Gliederung in neun annähernd gleich große Lan-
deszentralbanken gewährleistet eine verbesserte Ent-
scheidungsstruktur im Zentralbankrat und erhöht da-
mit die Flexibilität in der Entscheidungsfindung. Zu-
gleich führt die Neugliederung zu wirtschaftlich sinn

-

vollen Verwaltungsstrukturen. 

Dem Erfordernis der Anpassung des organisatori-
schen Aufbaus der Deutschen Bundesbank an die 
neuen staatlichen Gegebenheiten in Deutschland 
wird durch die vorliegenden Änderungen in besonde-
rer Weise entsprochen. Mit der Zusammenlegung von 
Gebieten alter und neuer Länder zu einer Hauptver-
waltung werden die neuen Länder effizient in die In

-

frastruktur der Bundesbankorganisation integ riert. 

Die zunehmende Konzentration der Geld- und Wäh-
rungspolitik im nationalen und im internationalen Be

-

reich erfordert ebenfalls eine Straffung der Organisa-
tion der Deutschen Bundesbank. Sie entspricht auch 
den weiteren Perspektiven in der Europäischen Ge-
meinschaft. 

Über den Sitz der Landeszentralbanken entscheidet 
die Deutsche Bundesbank im Rahmen ihrer Organisa-
tionsgewalt. Dabei haben die L ander Gelegenheit zur 
Stellungnahme. 

Soweit die Neugliederung der Hauptverwaltungen 
zur Einschränkung oder Verlagerung von Arbeitsplät-
zen führen wird, wird die Bundesbank die damit zu-
sammenhängenden Belastungen für ihre Mitarbeiter 
im Rahmen der tarif- und beamtenrechtlichen Bestim-
mungen angemessen regeln. 

Die Änderungen in Absatz 2 Nr. 1 und Absatz 4 sind 
redaktioneller Natur und aufgrund der Änderungen 
in Absatz 1 erforderlich. 

Im Hinblick auf das Vorschlagsrecht der Länder bei 
der Bestellung der Landeszentralbankpräsidenten 
geht die vorgeschlagene Regelung davon aus, daß die 
Länder für Präsidenten von Landeszentralbanken, 
deren Bereich mehrere Länder umfaßt, ihren Vor-
schlag einvernehmlich beim Bundesrat einbringen. 

Zu Nummer 3 (§ 9) 

Die Änderung in Absatz 2 eröffnet die Möglichkeit, 
die Beiräte bei den Landeszentralbanken auf 14 Mit

-

glieder zu vergrößern. Damit soll eine ausgewo-
gene Repräsentanz der Wirtschaft, insbesondere im 
Fall von länderübergreifenden Hauptverwaltungen, 
sichergestellt werden. 

Die Änderung in Absatz 3 ist redaktioneller A rt; sie 
ergibt sich aus der Änderung des § 8 Abs. 1. 

Zu Nummer 4 (§ 18) 

Redaktionelle Änderung aufgrund der Änderung des 
Bundesstatistikgesetzes. 

Zu Nummer 5 (§ 19) 

Bisher sind nur solche unverzinslichen Schatzanwei-
sungen lombardfähig, die vom Tage der Beleihung an 
gerechnet innerhalb eines Jahres fällig sind. Durch 
den Wegfall dieser Einschränkung soll die Verwend-
barkeit dieser Papiere, die gegenwärtig üblicherweise 
mit einer Laufzeit von zwei Jahren ausgestattet sind, 
für das Lombardgeschäft erweitert werden. Es hat sich 
gezeigt, daß Emissionen mit einer Laufzeit von über 
einem Jahr wegen der fehlenden Lombardfähigkeit 
schwer zu plazieren sind. 

Es wird klargestellt, daß die Deutsche Bundesbank 
Lombardkredite gegen Schuldverschreibungen und 
Schuldbuchforderungen, beide in Form unverzinsli-
cher Schatzanweisungen, gewähren kann. 

Durch die Streichung des Begriffs „festverzinsliche" 
in § 19 Abs. 1 Nr. 3 Buchstaben d und e wird klarge-
stellt, daß Schuldverschreibungen aller Art, auch un-
verzinsliche und solche mit variabler Verzinsung so-
wie abgezinste Schuldverschreibungen (z. B. Zero

-

Bonds), lombardfähig sind. 

Der neu aufgenommene Absatz 3 führt die durch Aus-
dehnung des Währungsgebiets notwendige Über-
gangsregelung fort, da nicht abzusehen ist, ob sich das 
Refinanzierungsgeschäft mit Kreditinstituten in den 
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neuen Bundesländern bis zum Außerkrafttreten von 
§ 25b Abs. 2 normalisiert haben wird. 

Zu Nummer 6 (§ 20) 

Nach dem bisherigen § 20 Abs. 1 Nr. 3 zweiter Halb-
satz darf die Deutsche Bundesbank der Deutschen 
Bundespost keine Kosten und Gebühren für Ge-
schäfte nach § 19 Abs. 1 Nr. 4 bis 9 berechnen. Das gilt 
auch für die Deutsche Bundespost POSTBANK, ob-
wohl sie ein Spezialinstitut für den Zahlungsverkehr 
und das Einlagengeschäft ist und insoweit Dienstlei-
stungen wie andere Kreditinstitute erbringt, die nicht 
in den Genuß der Kosten- und Gebührenbefreiung 
nach § 20 Abs. 1 Nr. 3 zweiter Halbsatz kommen. 
Diese  Besserstellung ist nicht gerechtfertigt. Die 
POSTBANK muß deshalb auf Dauer von der Kosten-
und Gebührenbefreiung ausgenommen werden; § 45 
Abs. 1 sieht eine Übergangsregelung vor. Anderer-
seits sollen alle anderen Sondervermögen, insbeson-
dere die neuen Sondervermögen Deutsche Reichs-
bahn, der Fonds „Deutsche Einheit" und der Kredit-
abwicklungsfonds, in die Gebührenbefreiung einbe-
zogen werden. 

§ 20 Abs. 2 erstreckt sich nicht mehr nur wie bisher 
auf die in § 20 Abs. 1 Nr. 1 Buchstaben b bis e genann-
ten, sondern auf alle emissionsfähigen Sondervermö-
gen des Bundes. Damit wird sichergestellt, daß auch 
Sondervermögen, die künftig gebildet werden, mit 
ihren Emissionsvorhaben § 20 Abs. 2 unterliegen. Für 
die Sondervermögen Deutsche Reichsbahn, Fonds 
„Deutsche Einheit" und Kreditabwicklungsfonds än-
dert sich die Rechtslage nicht. Für diese gilt § 20 
Abs. 2 bereits aufgrund spezialgesetzlicher Verwei-
sungen in den Staatsverträgen vom 18. Mai 1990 und 
31. August 1990. 

Die Verwendung des Beg riffs „Schuldverschreibun-
gen" an Stelle von „Anleihen und Schatzanweisun-
gen" bedeutet keine materielle Änderung. Vielmehr 
sollen kapitalmarkttechnische Begriffe, die der Wand-
lung unterliegen und deshalb die Anwendung des 
Gesetzes erschweren können, durch den übergeord-
neten rechtlichen Begriff der Schuldverschreibung er-
setzt werden. 

Zu Nummer 7 (§ 21) 

Die Änderung hat notwendige redaktionelle und in-
haltliche Anpassungen im Zusammenhang mit dem 
Staatsvertrag vom 18. Mai 1990 und dem Einigungs-
vertrag vom 31. August 1990 zum Ziel. Ebenso wie im 
Falle des § 20 Abs. 2 wird der kapitalmarkttechnische 
Begriff „Schatzanweisungen" in § 21 Nr. 2 nicht mehr 
verwendet, da er von dem Beg riff „Schuldverschrei-
bungen" in Nummer 3 umfaßt wird. Außerdem sollen 
künftig Offenmarktgeschäfte mit den Emissionen der 
Sondervermögen Deutsche Reichsbahn, Fonds „Deut-
sche Einheit" und Kreditabwicklungsfonds möglich 
sein. Die ohnehin schwer lesbare Rückverweisung in 
§ 21 Nr. 3 auf Nummer 2 soll deshalb entfallen. 

Nach § 21 Nr. 4 können andere als die in § 21 Nr. 3 
(alt) genannten Schuldverschreibungen im Rahmen 

von Offenmarktgeschäften nur angekauft und ver-
kauft werden, wenn sie zum amtlichen Börsenhandel 
zugelassen sind. Diese Beschränkung ist historisch 
bedingt und soll durch eine dem § 19 Abs. 1 Nr. 3 
Buchstabe e entsprechende Formulierung ersetzt 
werden. Damit wird der Deutschen Bundesbank ins-
besondere ermöglicht, auch zum geregelten Markt 
zugelassene und andere Schuldverschreibungen in 
das Offenmarktgeschäft einzubeziehen. 

Zu Nummer 8 (§ 22) 

Redaktionelle Änderung. 

Zu Nummer 9 (§ 24) 

Durch die Einfügung der Nummer 2 in Absatz 1 wird 
die Übergangsregelung des § 25b Abs. 6 überflüssig. 
Außerdem kann die besondere Erwähnung der Bau-
sparkassen entfallen, da diese nach § 1 des Gesetzes 
über Bausparkassen Kreditinstitute sind. 

Absatz 2 wird redaktionell dem neuen Absatz 1 ange-
paßt. 

Zu Nummer 10 (Abschnitt 5 a) 

Abschnitt 5 a wird als gegenstandslos aufgehoben. 

§ 25 a ist mit der endgültigen Neustrukturierung der 
Deutschen Bundesbank gegenstandslos. 

§ 25b Abs. 1 ist nach der Herstellung der Einheit 
Deutschlands gegenstandslos. Die in Artikel 3 des 
Einigungsvertrages genannten Länder und das Land 
Berlin sind gemäß § 17 zur Einlegung ihrer flüssigen 
Mittel verpflichtet. 

An Stelle von § 25b Abs. 2 tritt § 19 Abs. 3. 

§ 25 b Abs. 3 ist gegenstandslos. Für die in Artikel 3 
des Einigungsvertrages genannten Länder und das 
Land Berlin gilt nunmehr § 20 Abs. 1 Nr. 1. 

§ 25b Abs. 4 ist gegenstandslos. Für alle Lander des 
Bundesgebietes gilt nun § 20 Abs. 1 Nr. 3. 

§ 25b Abs. 5 ist gegenstandslos. Es soll nunmehr die 
vorgeschlagene Neufassung von § 20 Abs. 2 gelten. 

§ 25b Abs. 6 ist wegen der Neufassung von § 24 ge-
genstandslos. 

§ 25 c ist seit der Herstellung der Einheit Deutschlands 
gegenstandslos. 

An Stelle von § 25d tritt § 45 Abs. 2. 

Zu Nummer 11 (§ 32) 

Die Ergänzung, nach der die Befugnis zur Erteilung 
der Genehmigung auf die Präsidenten der Landeszen-
tralbanken übertragen werden kann, trägt zur Rechts-
sicherheit bei und dient der Verfahrenserleichte-
rung. 
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Zu Nummer 12 (§ 39) 

In Absatz 1 ist wegen der Änderung der Bereiche von 
Landeszentralbanken durch deren Zusammenlegung 
eine Übergangsregelung zu schaffen, welche die Ver-
hältnisse der be troffenen Vorstandsmitglieder regelt. 
Die Vorschrift folgt inhaltlich dem § 39 bisheriger Fas-
sung, der die Verhältnisse der ausscheidenden Mit-
glieder des Direktoriums der Bank deutscher Länder 
regelte. Die Vorschrift ermöglicht die Neubesetzung 
der Vorstände von Landeszentralbanken, die durch 
Zusammenlegung bisheriger Landeszentralbanken 
entstehen. 

Eine Regelung über die Wahrnehmung der Geschäfte 
der Präsidenten von neu errichteten Landeszentral-
banken bis zu ihrer Beste llung ist entbehrlich. In die-
ser Zeit führen die vom Präsidenten der Deutschen 
Bundesbank zu bestellenden Vizepräsidenten wie 
auch im Fall  der Verhinderung eines Landeszentral-
bankpräsidenten — die Amtsgeschäfte. Im übrigen 
ermöglicht die Regelung in Artikel 3 die rechtzeitige 
Bestellung der Vorstände der Landeszentralbanken. 

Die Vorstände der Landeszentralbanken, deren Ge-
schäftsbereich unverändert  bleibt oder in den Fällen 
des § 8 Abs. 1 Nr. 3 und 6 auf ein neues Bundesland 
ausgedehnt wird, bleiben bis zum Ablauf ihrer Anstel-
lungsverträge in ihren Ämtern. Damit schränkt die 
Übergangsregelung die Amtsdauer der Vorstands-
mitglieder und ihre grundsätzliche Unabrufbarkeit, 
die Teil ihrer Unabhängigkeit ist, nur do rt  ein, wo es 
aufgrund der Zusammenlegung von bestehenden 
Landeszentralbanken sachlich zwingend ist. 

Die Notwendigkeit für die im Absatz 2 vorgesehene 
Auflösung aller Beiräte bei den Landeszentralbanken 
ergibt sich aus der Erhöhung der Zahl der Beiratsmit-
glieder. Sie soll den zuständigen Länderregierungen 
ermöglichen, eine ausgewogene Besetzung der ver-
größerten Beiräte vorzuschlagen. 

Zu Nummer 13 (§ 42) 

§ 42 faßt die bisherigen §§ 42 und 42a zusammen. 
Eine Aufrechterhaltung der historisch bedingten Un-
terscheidung von Mobilisierungspapieren (§ 42) und 
Liquiditätspapieren (§ 42 a) ist wegen der gleicharti-
gen kreditpolitischen Funktionen beider Papiere nicht 
gerechtfertigt. 

Die Heraufsetzung der Höchstgrenze, bis zu der die 
Deutsche Bundesbank die Ausstellung von Liquidi

-

tätspapieren verlangen kann, auf nunmehr 50 Mrd. 
Deutsche Mark trägt der Entwicklung des Geld- und 
Kreditmarktes seit der Schaffung der Liquiditätspa

-

piere durch das Gesetz zur Förderung der Stabilität 
und des Wachstums der Wirtschaft im Jahre 1967 
Rechnung. 

Um klarzustellen, daß Liquiditätspapiere nicht nur für 
Offenmarktgeschäfte, sondern auch, wie das bereits 
laufend geschieht, für die Anlage von DM-Guthaben 
ausländischer Zentralbanken gemäß § 19 Abs. 1 Nr. 9 
genutzt werden können, sollen in der Überschrift die 
Worte „für Geschäfte am offenen Markt" gestrichen 
werden. 

Zu Nummer 14 (§ 42a) 

Die Vorschrift ist wegen der Neufassung des § 42 ge-
genstandslos. 

Zu Nummer 15 (§ 45) 

Absatz 1 verlängert entsprechend dem schrittweisen 
Abbau der Ablieferungspflicht der Deutschen Bun-
despost gegenüber dem Bundeshaushalt die bisherige 
Regelung, nach der die Deutsche Bundesbank der 
Deutschen Bundespost POSTBANK keine Gebühren 
und Kosten gemäß § 20 berechnen darf, bis zum 
31. Dezember 1993. 

Absatz 2 übernimmt die Übergangsregelung des bis-
herigen § 25 d. Bei einem ersatzlosen Wegfall des 
§ 25 d würden die Tarifverträge der Deutschen Bun-
desbank auch für die Arbeitnehmer im Beitrittsgebiet 
anzuwenden sein, weil diese als Arbeitnehmer der 
Deutschen Bundesbank unter die Tarifverträge der 
Bank fallen. Wenn die Deutsche Bundesbank die Ta-
rifverträge nicht anwenden wi ll, muß sie mit den Ge-
werkschaften eigene Abgrenzungstarifverträge für 
das Beitrittsgebiet abschließen, wie dies auch beim 
Bund geschehen ist. 

Zu Artikel 2 

Eine Bekanntmachung des Bundesbankgesetzes in 
der geltenden Fassung dient der Übersichtlichkeit. 

Zu Artikel 3 

Das Hinausschieben des Zeitpunkts des Inkrafttretens 
erleichtert die rechtzeitige Umsetzung der mit der 
Änderung des Bundesbankgesetzes verbundenen 
Neuorganisation der Deutschen Bundesbank. 
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Anlage 2 

Stellungnahme des Bundesrates 

Der Bundesrat hat in seiner 637. Sitzung am 29. No-
vember 1991 gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundge-
setzes beschlossen, zu dem Gesetzentwurf wie folgt 
Stellung zu nehmen: 

1. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung wird 
abgelehnt. 

Der Bundesrat hält an seinem Gesetzentwurf 
— BR-Drucksache 112/91 (Beschluß), 
BT-Drucksache 12/988 - fest. 

Begründung 

(1) Nach der Gesetzesinitiative des Bundesrates 
— BR-Drucksache 112/91 (Beschluß) — vom 
26. April 1991 wird jedem Land seine eigene 
LZB zugestanden. Allerdings soll auf freiwilli-
gem Wege die Errichtung länderübergreifen-
der Hauptverwaltungen möglich sein. Der Ge-
setzentwurf des Bundesrates geht somit von 
dem Grundsatz „ein Land, eine Landeszentral-
bank" aus. Der Bundesrat läßt sich hierbei vom 
Gedanken des Föderalismus, der Souveränität 
der Bundesländer, dem Gleichbehandlungs-
grundsatz sowie auch von den regionalwirt-
schaftlichen Interessen der Länder leiten. Vor 
diesem Hintergrund bestehen gegen den Ge-
setzentwurf der Bundesregierung erhebliche 
Bedenken. 

(2) Durch die Reduzierung der Anzahl der Landes-
zentralbanken werden Länder erster, zweiter 
und dritter Klasse geschaffen. Nur vier Länder 
sollen für ihren Bereich eine „eigene" Landes-
zentralbank erhalten. Sechs Länder sollen sich 
jeweils zu dritt eine Landeszentralbank und das 
damit verbundene Präsentationsrecht für den 
Präsidenten teilen. Weitere sechs Länder sollen 
sich jeweils zu zweit ein solches Recht teilen. 
Entgegen der von der Bundesregierung vertre-
tenen Auffassung bindet der Gesetzentwurf die 
fünf neuen Länder nicht gleichwer tig in die 
Bundesbankorganisation ein. Sie werden im 
wesentlichen an die im Westen bestehenden 
Bereiche angeschlossen. Besonders deutlich 
wird die Benachteiligung, wenn Länder wie 
Brandenburg und Thüringen zunächst . über-
haupt keine Mitwirkungsmöglichkeit bei der 
Bestellung von Zentralbankratsmitgliedern ha-
ben. Für diese Ungleichbehandlung der Länder 
gibt es keine Rechtfertigung. Die damit verbun-
dene Umgestaltung des Zentralbankrates be-
deutet eine Kräfteverschiebung zugunsten des 
Direktoriums und läuft auf eine stärkere Zen-
tralisierung innerhalb der Bundesbankorgani-
sation hinaus. 

(3) Der Bundesrat weist den in der Begründung 
zum Regierungsentwurf implizit enthaltenen 
Vorwurf zurück, wonach mit der vom Bundes-
rat verabschiedeten Gesetzesvorlage eine re-
gional differenzierte Geldpolitik angestrebt 
wird und damit die Einheitlichkeit der Geldpo-
litik gefährdet werden kann. Nach Auffassung 
des Bundesrates hat die bisherige föderative 
Organisationsstruktur der Bundesbank zu kei-
nem Zeitpunkt die Einheitlichkeit der Geldpo-
litik in der Bundesrepublik Deutschland ge-
fährdet. Auch künftig wird hier keine Ände-
rung angestrebt. Die Länder haben jedoch ein 
berechtigtes Interesse daran, daß ihre regional-
spezifischen Argumente wie bisher über ihre 
regionalen Beiräte bei den Landeszentralban-
ken und den jeweiligen Landeszentralbank-
präsidenten unmittelbar in den Entscheidungs-
prozeß bei der Bundesbank eingebracht wer-
den können. 

(4) Die vorgetragenen Argumente für eine effi-
zientere Entscheidungsstruktur erscheinen 
nicht schlüssig, da flexible und straffe Arbeits-
abläufe durch organisatorische Maßnahmen 
(z. B. Ausschüsse des Zentralbankrats) gewähr-
leistet werden können. 

Im übrigen wird die Feinsteuerung des Geld-
marktes vom Direktorium der Bundesbank 
wahrgenommen, das täglich neue Entschei

-

dungen zu treffen hat, während in den 14tägi-
gen Sitzungen des Zentralbankrats die Grund-
linie der Geld- und Währungspolitik bestimmt 
wird. 

(5) Der Entwurf der Bundesregierung verkennt 
den Auftrag des Einigungsvertrages, nach dem 
eine „Anpassung" und nicht eine umwälzende 
Neuorganisation der Bundesbank vorgesehen 
ist. Ein präjudizieller Vorgriff auf eine Länder-
neugliederung sollte auf jeden Fa ll  vermieden 
werden. 

(6) Die im Gesetzentwurf der Bundesregierung 
enthaltene Begründung, wonach mit der vorge-
sehenen Zusammenlegung von Landeszentral-
banken neun wirtschaftlich annähernd gleich

-

große Hauptverwaltungsbezirke geschaffen 
werden, trifft nach Auffassung des Bundesrates 
nicht zu. So reicht die Spannbreite der Einwoh-
nerzahlen von 4,8 Millionen (Sachsen) bis 
17,3 Millionen in Nordrhein-Westfalen; im Ver-
gleich der Flächen von 18 337 qkm (Sachsen) 
bis zu 70 553 qkm in Bayern. Auch bei dem 
Vergleich der Sozialprodukte ergeben sich er-
hebliche Unterschiede. Wegen der unter-
schiedlichen Ausgangslage in den alten und 
neuen Bundesländern ist hier gegenwärtig al-
lerdings ein Vergleich nur bedingt möglich. 



Drucksache  12/1869 	Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 

(7) Der von der Bundesregierung vorgelegte Ge-
setzentwurf verändert in wesentlichen Punkten 
die bisherige föderativ-dezentrale Organisati-
onsstruktur der Bundesbank. Er bedarf deshalb 
der Zustimmung des Bundesrates. 

2. Bei der Novellierung des Bundesbankgesetzes 
auf der Grundlage der Bundesratsinitiative 
— BR-Drucksache 112/91 (Beschluß) — sind noch 
folgende Änderungen angezeigt:  

a) § 6 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Satz 1 wird folgender Satz 1 a eirege-
fügt: 

„Er kann die Erledigung einzelner Aufga-
ben Ausschüssen übertragen. " 

bb) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

„Der Zentralbankrat sowie seine Aus-
schüsse fassen ihre Beschlüsse mit einfa-
cher Mehrheit der abgegebenen Stim-
men." 

Begründung 

Die Neuregelung in § 6 Abs. 3 schafft die erfor-
derliche gesetzliche Grundlage, damit der Zen-
tralbankrat der Deutschen Bundesbank be-
stimmte Aufgaben zur Straffung seiner Arbeits-
abläufe einem Ausschuß zur Erledigung über-
tragen kann. Dies bedarf jeweils eines Beschlus-
ses des Zentralbankrates. Er hat zu prüfen, ob 
zur Verbesserung der Entscheidungsfindung für 
den ihm verbleibenden Grundsatzbereich der 
Währungs- und Kreditpolitik ihm obliegende 
sonstige Befugnisse wie z. B. 

— die Bestimmungen von allgemeinen Richtli-
nien für die Geschäftsführung und  Verwal-
tung (§ 6 Abs. 1 Satz 2), 

— Regelung der Rechtsverhältnisse der Be-
diensteten (§ 31) einem oder mehreren Aus-
schüssen des Zentralbankrates, z. B. einem 
Ausschuß für Organisation, Verwaltung und 
Bau sowie einem Ausschuß für Personal, 
übertragen werden. 

b) § 20 Abs. 2 erster Halbsatz wird wie folgt ge-
faßt: 

„Der Bund und die Sondervermögen des Bun-
des sollen Schuldverschreibungen und Schatz-
wechsel in erster Linie durch die Deutsche Bun-
desbank begeben; ". 

Begründung 

§ 20 Abs. 2 des Bundesbankgesetzes bestimmt, 
daß der Bund, bestimmte Sondervermögen des 
Bundes sowie die Länder Anleihen und Schatz-
anweisungen in erster Linie über die Bundes-
bank begeben sollen und bei Abweichungen 
von diesem Regelfall die Begebung wenigstens 
im Benehmen mit der Bundesbank durchführen 
müssen. Dadurch sollte verhindert werden, daß 
die öffentlichen Stellen durch Sonderbedingun-
gen oder durch eine aus dem Rahmen fa llende 
Ausstattung ihrer Anleihen den Kapitalmarkt 
stören, was auf den Geldmarkt zurückstrahlen 
kann, und daß sie sich gleichzeitig durch gegen-
seitige Überbietung schädigen, wodurch eben-
falls Rückwirkungen auf die Währung eintre-
ten können (Kommentar zum Bundesbank-
gesetz von Spiridler/Becker/Starke, 4. Aufl., 
Seite 436). 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung erwei-
tert den Personenkreis der Sondervermögen des 
Bundes, behält den bisherigen Regelungsinhalt 
aber bei. Hierfür besteht zumindest hinsichtlich 
der Länder kein Bedarf. Die dem Bundesbank-
gesetz von 1957 zugrundeliegenden Motive 
werden - soweit sie heute noch relevant sind — 
aufgrund moderner Kommunikationsinstru-
mente sowie neuzeitlicher Verfahren zur Ab-
stimmung und zum Zusammenwirken der öf-
fentlichen Verwaltungen auch ohne das „Be-
nehmen" mit der Bundesbank erfüllt. Die o. a. 
Gesetzesgründe erscheinen auch aus dem 
grundsätzlichen Gesichtspunkt der Eigenver-
antwortlichkeit der Länder für ihre Haushalts

-

wirtschaft überholt. Auf dieser Linie lag auch 
die Aufhebung der Genehmigungspflicht für 
Länderemissionen durch den Bund im Jahre 
1986. 
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Anlage 3 

Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrates 

1. Die Bundesregierung hält an ihrem Gesetzentwurf 
zur Änderung des Bundesbankgesetzes fest. 

(1) Der Gesetzentwurf der Bundesregierung ver-
stößt nicht gegen das föderative Prinzip. Er be-
ruht auf Artikel 88 Grundgesetz und berührt 
keine Zuständigkeiten der Länder. Er entspricht 
dem Grundsatz, daß Geldpolitik ausschließlich 
eine zentralstaatliche Aufgabe ist. Konsequen-
terweise hat der Gesetzgeber die Deutsche Bun-
desbank im Jahre 1957 als bundesunmittelbare 
juristische Person des öffentlichen Rechts ge-
schaffen; sie ist in  organisationsrechtlicher Hin-
sicht eine Einrichtung des Bundes. Die Landes-
zentralbanken sind deshalb keine Landesorga-
nisationen, sondern rechtlich unselbständige 
Teile der Bundeseinrichtung „Deutsche Bundes-
bank". Die derzeitige regionale Gliederung der 
Landeszentralbanken ist ebenso wie deren Be-
zeichnung nur historisch bedingt. 

(2) Das gemeinsame Vorschlagsrecht mehrerer 
Länder für die Bestellung von Präsidenten län-
derübergreifender. Landeszentralbanken ist 
eine notwendige Folge der erwünschten Straf-
fung der Organisation der Deutschen Bundes-
bank. Es rechtfertigt nicht, davon zu sprechen, 
daß Länder „zweiter und dritter Klasse" ge-
schaffen würden. 

Im übrigen tastet der Gesetzentwurf der Bun-
desregierung die Rechte der Länder nicht an. 
Die Präsidenten der Landeszentralbanken wer-
den auch weiterhin auf Vorschlag der Länder 
vom Bundesrat zur Bestellung vorgeschlagen; 
ein Mitwirkungsrecht der Bundesregierung ist 
wie bisher nicht vorgesehen. Im Entwurf der 
Bundesregierung bleibt damit der Pluralismus 
der Ernennungsinstanzen als eine wich tige 
Voraussetzung einer unabhängigen Noten-
bank gewahrt. 

Die Regelung, wonach die Länder die Präsiden-
ten länderübergreifender Landeszentralban-
ken dem Bundesrat einvernehmlich zur Ernen-
nung vorschlagen, entspricht im übrigen auch 
der vom Bundesrat in seinem Gesetzentwurf 
vorgeschlagenen Regelung für den Fa ll  einer 
freiwilligen Zusammenlegung von Landeszen-
tralbanken. 

Auch bei Zusammenlegung von Hauptverwal-
tungen wird die Deutsche Bundesbank weiter-
hin die volle Versorgung dieser Länder mit Lei-
stungen der Notenbank gewährleisten. Die  re-
gional-wirtschaftlichen Interessen der Länder 
bleiben damit unberührt. 

Entgegen der Stellungnahme des Bundesrates 
ermöglicht der Gesetzentwurf der Bundesre

-

gierung die sofortige gleichberechtigte Einbe

-

ziehung der neuen Bundesländer in die Bun-
desbankorganisation. Der Vorschlag, fünf neue 
Landeszentralbanken aufzubauen, wäre aus 
personellen und sachlichen Gründen erst nach 
Jahren realisierbar. 

Das Verbleiben der Landeszentralbankpräsi-
denten von Hessen und Berlin in ihren Ämtern 
ist im Interesse der Kontinuität der Besetzung 
der Bundesbankorgane erforderlich. Mit Ab-
lauf der Amtsperiode der derzeitigen Präsiden-
ten werden die Länder Thüringen und Bran-
denburg ihr Vorschlagsrecht wie alle anderen 
Länder ausüben können. Damit schränkt der 
Gesetzentwurf der Bundesregierung die 
grundsätzliche Unabrufbarkeit von Mitglie-
dern des Zentralbankrats, die Teil seiner Unab-
hängigkeit ist, nur dort ein, wo dies sachlich 
zwingend ist. 

Schließlich bedeutet die mit der Zusammenle-
gung von Landeszentralbanken verbundene 
Verkleinerung des Zentralbankrates keine 
Kräfteverschiebung zugunsten des Direktori-
ums. Durch gleichzeitige Reduzierung der An-
zahl der Mitglieder des Direktoriums bleibt das 
leichte Übergewicht der Landeszentralbank-
präsidenten gewahrt. 

(3) Entgegen der Annahme des Bundesrates wird 
das Interesse der Länder, ihre regionalspezifi-
schen Argumente über die Beiräte bei den Lan-
deszentralbanken einzubringen, durch den 
Gesetzentwurf nicht geschmälert. Es sollen im 
Gegenteil insbesondere im Hinblick auf län-
derübergreifende Landeszentralbanken die 
Beiräte auf 14 Mitglieder vergrößert werden. 

Im übrigen lehnt die Bundesregierung die im 
Gesetzentwurf des Bundesrates erhobene For-
derung ab, nach der die spezifischen Erfahrun-
gen, Anregungen und Beiträge der regionalen 
Wirtschaft und der Landesregierungen über 
den Zentralbankrat in die geldpolitischen Ent-
scheidungen eingebracht werden sollen. Eine 
solche Erweiterung der Länderkompetenzen 
wäre unvereinbar mit der Unabhängigkeit der 
Deutschen Bundesbank. 

(4) Die vom Bundesrat vorgeschlagene Bildung 
von Ausschüssen des Zentralbankrates würde 
die Organstruktur der Deutschen Bundesbank 
grundlegend ändern und möglicherweise zu 
Abgrenzungsschwierigkeiten führen; sie 
würde deshalb eine schnelle und flexible Ent-
scheidungsfindung und -umsetzung eher er-
schweren. Eine Vergrößerung des Verwal-
tungsapparates wäre zudem die unausweichli-
che Folge. 
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Im übrigen verdeutlicht der Vorschlag des Bun-
desrates über die Errichtung von Ausschüssen, 
daß auch der Bundesrat die Gefahr ineffizienter 
Entscheidungsstrukturen im Fall  einer Vergrö-
ßerung des Zentralbankrats sieht. 

(5) Der Gesetzentwurf der Bundesregierung ent-
spricht dem Auftrag des Einigungsvertrages. 
Die im Einigungsvertrag geforderte „Anpas-
sung" enthält keine Festlegung auf ein be-
stimmtes Modell für die Organisa tion der Deut-
schen Bundesbank. Außerdem liegt es unab-
hängig vom Einigungsvertrag in der Kompe-
tenz des Bundes, für eine sachgerechte Organi-
sation der Deutschen Bundesbank zu sorgen. 
Im übrigen hat schon im Jahr 1957 der dama-
lige Bundestagsausschuß Geld und Kredit bei 
der parlamentarischen Beratung des Bundes-
bankgesetzes festgestellt, daß eine „Neuglie-
derung der zukünftigen Entwicklung — bei-
spielsweise aus Anlaß der Wiedervereinigung 
Deutschlands - zu überlassen" sei. 

Der Gesetzentwurf der Bundesregierung und 
seine  Begründung  bieten keine Ansatzpunkte 
für eine vom Bundesrat befürchtete Neugliede-
rung des Bundesgebietes. 

(6) Durch die im Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung vorgesehene Zusammenlegung von Lan-
deszentralbanken werden wi rtschaftlich annä-
hernd gleichgewichtige Hauptverwaltungsbe-
zirke entstehen. Gewisse Unterschiede in der 
Größe der Landeszentralbanken sind zwar un-
vermeidbar. Die Zusammenlegung wird aber 
die Wirtschaftlichkeit und Effizienz deutlich 
verbessern. Gleichzeitig wird die Zusammenle-
gung zu einer erheblichen Einsparung von Ver-
waltungsausgaben führen und damit auch dem 
Grundsatz der sparsamen Haushaltsführung 
Rechnung tragen. 

(7) Der Gesetzentwurf der Bundesregierung ist 
nicht zustimmungsbedürftig. Er enthält keine 
Vorschriften, die nach dem Grundgesetz zu-
stimmungsbedürftig sind. Auch ändert der Ge-
setzentwurf keine die Zustimmungsbedürftig-
keit auslösenden anderen Vorschriften und 
wahrt die bisherigen Rechte der Länder. Schon 
in seinem Urteil vom 24. Juli 1962 hat das Bun-
desverfassungsgericht festgestellt, daß der 
Bund ohne Zustimmung des Bundesrates An-
derungen und Ergänzungen des Bundesbank-
gesetzes vornehmen darf, und zwar auch im 
Hinblick auf die Organisationsstruktur der 
Deutschen Bundesbank. 

2. a) Die vom Bundesrat vorgenommene Ergänzung 
seines Gesetzentwurfs, wonach der Zentral-
bankrat einzelne Aufgaben zur Erledigung Aus-
schüssen übertragen kann, wird von der Bun-
desregierung aus den oben unter Nummer 1 (4) 
dargelegten Gründen abgelehnt. 

b) Die Ergänzung des Gesetzentwurfs des Bundes-
rates, wonach Emissionen der Länder nicht 
mehr im Benehmen mit der Deutschen Bundes-
bank begeben werden müssen, ist nach Auffas-
sung der Bundesregierung nicht sachgerecht. 
Sinn der geltenden Vorschrift des Bundesbank-
gesetzes ist es, daß die Deutsche Bundesbank 
sich rechtzeitig einen Überblick über öffentliche 
Emissionen verschaffen und auf eventuelle Ge-
fahren für den Kapitalmarkt mit entsprechen-
den Auswirkungen auf den Geldmarkt auf-
merksam machen kann. Dieser Zweck würde 
nicht oder nur eingeschränkt erreicht, wenn die 
Emissionen der Länder nicht in die Benehmens-
regelung des § 20 Abs. 2 Bundesbankgesetz 
einbezogen würden. Auch bei Einsatz von mo-
dernen Kommunikationsmitteln wäre die Deut-
sche Bundesbank in eine entsprechende Ab-
stimmung nicht ausreichend eingebunden. 






